
 

 
 
 
 
 
 

 
JAHRESKEHRPLAN PÖTTELSDORF 2022 

 
 

1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 
  14. März   15. März  16. März  17. März 
 14. Juni  15. Juni            20. Juni            21. Juni 
  16. Sep.   19. Sep.  20. Sep.   21. Sep. 
  13. Dez.  14. Dez.  15. Dez.   16. Dez. 

 
 

1. Tag: Hauptstraße Nr. 1 bis 70 
 

2. Tag:  Hauptstraße ab Nr. 71, Mühlweg, Sportplatzweg, Triftgasse, Hauptplatz, 
         Kellerweg, Winzergasse, Keltenweg, Edelputenweg, Gmirkweg,  
         V. Kaplan Allee 

 
3. Tag:  Bachzeile, Krautgartenweg, Quergasse, Mühlbachweg, Satzweg,  

         Weinbergstraße 
 

4. Tag: Gartengasse, Föhrenweg, Almweg, Trümmlweg, Brunngasse, Berggasse, 
               Pielgasse 

 
Um Ihnen entgegen zu kommen, bieten wir Ihnen wieder die Möglichkeit, mit uns einen 
genauen Uhrzeittermin nach Ihren Wünschen zu vereinbaren. 
 
Wenden Sie sich diesbezüglich an den für Sie zuständigen Mitarbeiter unter 

0699/104 165 61 
 

Terminerinnerung per e-mail oder SMS unter www.pehm.biz/erinnerung 
 
Aufgrund der Bgld. Kehrordnung sind Rauch- und Abgasfänge wie folgt verpflichtend zu 
reinigen! 
 

• Mind. vier Kehrungen  jährlich 
bei Rauchfängen für feste Brennstoffe sowie Heizöl mittel oder schwer und für 
gemischt belegte Rauchfänge.  

• Mind. eine Kehrung  jährlich 
bei Rauchfängen für Heizöl extra leicht und Abgasanlagen für Gasfeuerungen über 
150 kW Brennstoffwärmeleistung. 

• Mind. eine Kehrung in zwei Jahren 
bei Luftfängen und Abgasanlagen für Gasfeuerungen unter 150 kW 
Brennstoffwärmeleistung. 

 
Jede Neueinmündung in einen Rauchfang, bzw. jede Änderung an einem Rauchfang ist 

ohne Befund des Rauchfangkehrermeisters unzulässig. 


